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9. Oktober 2023  

ZUSATZBERICHT 

23.15 Kantonaler Richtplan; Anpassung des Richtplans; Auenschutzpark, Festsetzung Au- 
engebiet "Grien", Gemeinde Zurzach (Kapitel L 2.2, Beschlüsse 1.1 und 2.1)  
 
 

1. Rückblick 

Am 24. März 2023 fand – im Anschluss an eine Hofbesichtigung – die erste Beratung der Festset-
zung des Auengebiets "Grien" in der Gemeinde Zurzach statt. Die UBV hat im Rahmen der Eintre-
tensdebatte dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) diverse Aufträge erteilt. Das BVU 
hat die offenen Fragen im Rahmen eines Zusatzberichtes beantwortet.1  

2. Perimeter 

Leandra Knecht stellte an der UBV-Sitzung vom 27.4.23 den Antrag, den Perimeter des Auenschutz-
gebiets gemäss nachfolgende Kartendarstellung (Abb. 1) zu reduzieren. 

 

Abb. 1. Vorschlag zur Reduktion des Auenperimeters in Pfeilrichtung (entspricht rund 5ha). 

Stellungnahme BVU: 

Das BVU kommt dem Anliegen nach und setzt dieses wie folgt in der Richtplankarte um (Abb. 2): 

 
1 Zusatzbericht vom 5. April 2023: Kantonaler Richtplan; Anpassung des Richtplans; Auen-schutzpark, Festsetzung Auengebiet "Grien", Ge-
meinde Zurzach (Kapitel L 2.2, Beschlüsse 1.1 und 2.1); Zusatzbericht zur Botschaft (23.15) an den Grossen Rat aufgrund der UBV-Kommissi-
onssitzung vom 24. März 2023) 
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bisher     neu 

Abb. 2: Richtplankarte gemäss Zwischenergebnis (bisher) und bei geplanter Festsetzung (neu). Der 
Kreis verdeutlicht grafisch, wo der Betrachter oder die Betrachterin die vorgenommene Änderung fin-
det. 

3. Bezug zur kommunalen Nutzungsplanung 

Die parzellenscharfe Abgrenzung erfolgt im Rahmen der nachgeordneten Nutzungsplanung. 
 

4. Fruchtfolgeflächen 

Antrag UBV an der Sitzung vom 27. April 2023:  

"Für den Richtplaneintrag soll die Auflage gelten, dass der FFF-Verlust durch die zweite Etappe netto 
nicht mehr als vier Hektaren betragen soll." 

Stellungnahme BVU:  

Das BVU wird ein Auenschutzprojekt ausarbeiten, welches weniger als 4 Hektaren FFF beanspru-
chen wird. 

 

5. Hochwasserschutz 

Im Zusatzbericht vom 5. April 2023 unter "Thema 1" diskutiert. 
 

Norbert Kräuchi 
Abteilungsleiter 

 

 
 

 

 

 

 


